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Einleitung 

Im deutschen Recht sind das private und öffentliche Recht zwei Rechtsgebie-
te, die stark von einander abgegrenzt sind. Diese Trennung verstellt bisweilen 
den Blick für vergleichbare Sitiationen, die in beiden Rechtsgebieten jeweils 
für sich, aber mit vergleichbaren Mitteln bewältigt werden. Eine solche Ver-
gleichbarkeit verbindet die polizeirechtliche Störerhaftung und die Störerhaf-
tung nach § 1004 BGB. In einer rationalen, willkürfreien Rechtsordnung 
muss wesentlich Gleiches gleich behandelt werden, Ungleichbehandlungen 
stehen unter einem besonderen Rechtfertigungszwang. Allein der Verweis auf 
die unterschiedlichen Rechtsgebiete genügt daher nicht, um abweichende 
Ergebnisse bei der Störerhaftung zu erklären. Denn die Abgrenzung der 
Rechtsgebiete ist nicht naturgegeben und daher selbst rechtfertigungsbedürf-
tig, zumal sie in anderen Rechtsordnungen deutlich weniger ausgeprägt ist.  

Der Vergleich zwischen den Rechtsgebieten erfordert zunächst, die Struk-
tur und Kernelemente der Störerhaftung innerhalb des jeweiligen Rechtsge-
biets zu klären. Zugleich trägt der Blick über den Tellerrand eines Rechtsge-
biets dazu bei, dass die Wesenselemente der Störerhaftung stärker hervortre-
ten, während die innerfachlichen dogmatischen Divergenzen in den Hinter-
grund rücken. Diese veränderte Sichtweise erlaubt, die Haftungsfälle einer 
Lösung zuzuführen, die den spezifischen Charakteristika der Störerhaftung 
gerecht wird. Dabei sollen berechtigte Unterschiede zwischen den Rechtsge-
bieten keineswegs eingeebnet werden. Vielmehr ist zu untersuchen, inwieweit 
Unterschiede in der Störerhaftung durch rechtsgebietsspezifische Besonder-
heiten getragen sind. Vor diesem Hintergrund verfolgt die Arbeit das Ziel, ein 
konsistentes Haftungsregime für die Abwehr von Gefahren und Beseitigung 
und Störungen zu schaffen.  

In einem ersten Teil sind die Grundlagen der privaten und öffentlich-
rechtlichen Störerhaftung und die Grundlage ihrer Vergleichbarkeit darzule-
gen. Sodann ist in einem zweiten Teil zu untersuchen, nach welchen Kriterien 
der verantwortliche Störer bestimmt wird. Den Zurechnungskriterien gilt ein 
besonderes Erkenntnisinteresse, weil sie die Begründung, mithin die Recht-
fertigung der Verantwortlichkeit, offenbaren und dadurch die Reichweite der 
Haftung festlegen. Anschließend widmet sich der dritte Teil den Rechtsfol-
gen, die den verantwortlichen Störer treffen. Dies sind die Beseitigungs- und 
die Kostentragungspflicht. Dabei liegt der Fokus auf den Kosten. Denn die 
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Kostenzurechnung stellt das Ergebnis der Störerhaftung dar und ist somit ein 
Ausdruck der endgültigen Verantwortlichkeitszuweisung. Nicht zuletzt recht-
fertigt die praktische, finanzielle Tragweite der Kostenverteilung eine einge-
hende Betrachtung. Im dritten Teil wird nachzuverfolgen sein, wie die Zu-
rechnungskriterien, die im zweiten Teil für die Störerbestimmung als maß-
geblich ermittelt wurden, sich in den Kosten niederschlagen müssen, um ihrer 
Funktion gerecht zu werden, die Haftung nicht nur zu begründen, sondern 
auch zu begrenzen. Voraussetzung dafür ist ein konsistenter Zurechnungspro-
zess von der Bestimmung des Störers bis hin zu endgültigen Kostenvertei-
lung. Die Strukturen dieses Zurechnungsprozesses herauszuarbeiten und die 
charakteristischen Merkmale der Störerhaftung darin einzubinden, ist ein 
besonderes Anliegen dieser Arbeit. Zum Schluss sollen in einem vierten Teil 
die Ergebnisse in einer Gesamtbetrachtung zusammengeführt werden. 

  



  

Teil I 

Grundlagen der Störerhaftung im öffentlichen und 
privaten Recht 

I. Die Vergleichsebene 

1. Die gesetzliche Ausgangslage 

Nach der polizeirechtlichen Generalklausel können die Sicherheitsbehörden 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben Maßnahmen für den Einzelfall treffen, um von 
der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung konkrete Gefahren abzuwehren und 
Störungen zu beseitigen. Die Maßnahmen sind regelmäßig gegen den Störer 
zu richten.  

Nach § 1004 BGB kann ein Eigentümer die Beseitigung von Beeinträchti-
gungen oder die Unterlassung künftiger Beeinträchtigungen, die nicht auf 
dem Entzug des Besitzes beruhen, von dem Störer verlangen.  

Die augenscheinliche Parallele zwischen der zivilrechtlichen Anspruchs-
grundlage und der sicherheitsrechtlichen Befugnisnorm liegt in dem Wort 
„Störer“. Die Frage lautet also auf der einen Seite, gegenüber wem die Si-
cherheitsbehörde Maßnahmen zur Gefahren1- bzw. Störungsbeseitigung zu 
treffen hat und auf der anderen Seite, von wem der gestörte Eigentümer die 
Beseitigung verlangen kann. Die Polizeigesetze scheinen eine Antwort darauf 
zu geben. Sie unterscheiden zwischen demjenigen, der durch sein Verhalten 
die Störung verursacht hat (Verhaltensstörer), demjenigen, dessen Sache stört 
(Zustandsstörer), und demjenigen, der als Unbeteiligter ausnahmsweise ver-
pflichtet werden kann (Nichtstörer). Dabei ist Nichtstörer derjenige, der we-
der Handlungs- noch Zustandsstörer ist, aber dennoch wegen seiner Eignung 
zur Gefahrenbeseitigung in Anspruch genommen werden darf. Die Bestim-
mung des Nichtstörers erfolgt zum einen über die Abgrenzung zu anderen 
Unbeteiligten, die nicht in der Lage sind, die Gefahr gleichermaßen zu besei-
tigen und zum anderen über die Abgrenzung zum Störer. Für die Bestimmung 
des Störers enthalten die Polizeigesetze aber nicht mehr als zwei Anknüp-
fungspunkte, das Verhalten einer Person und ihre Sachherrschaft über eine 
gefährliche Sache. Damit ist noch nichts darüber ausgesagt, wie weit die 
Verantwortlichkeit des Störers für eine von ihm gesetzte Ursache reicht oder 

                                                                    
1 Die Gefahr ist nicht anderes als die Vorstufe, der noch nicht eingetretenen Störung, 

s. 1.Teil, II. 1.  



4 Grundlagen der Störerhaftung im öffentlichen und privaten Recht  

wie gewichtig sein Beitrag zur Störung sein muss. Die Vorschriften über die 
Störer bedürfen der Ausfüllung und Konkretisierung.  

Demgegenüber enthält das BGB keine Legaldefinition des Störers. Störer 
ist zunächst derjenige, der das Eigentum beeinträchtigt. Offen bleibt, wie 
derjenige zu ermitteln ist, von dem die Beeinträchtigung ausgeht. 
Letztlich muss der Störerbegriff sowohl im Polizei- als auch im Zivilrecht 
inhaltlich konkretisiert werden. In beiden Rechtsgebieten steht man vor dem 
gleichen Problem, nämlich Kriterien zu finden, nach denen jemand als Störer 
identifiziert werden kann. Diese Parallelität lässt sich am besten anhand von 
Beispielen verdeutlichen.  

2. Vergleiche aus der Rechtsprechung 

Eine klassische Fallkonstellation ist die Schweinemästerei, die seit langem 
die benachbarte Umgebung mit Immissionen verseuchte und niemanden stör-
te, bis eine später errichtete Wohnbebauung heranrückte. Letztere kann sich 
nun gegen die Schweinemästerei auf dem Zivilrechtsweg unter Inanspruch-
nahme des § 1004 BGB wehren.2 Eine andere Möglichkeit ist, den Schwei-
nemäster per Polizeiverfügung zur Störungsbeseitigung verpflichten zu las-
sen.3 Unabhängig von dem gewählten Weg, ist zu prüfen, ob der Schweine-
mäster in Anspruch genommen werden darf: Problem des latenten Störers.  

Die Belästigungen durch die Besucher eines Drogenhilfezentrums kann der 
gestörte Nachbar am effektivsten unterbinden lassen, indem er den Eigentü-
mer, dessen Haus für das Drogenhilfezentrum genutzt wird, zur Aufgabe 
dieses Zentrums verpflichten lässt. Dazu kann der Nachbar die Zivilgerichte 
bemühen4 oder die Baurechtsbehörde zum Erlass einer Untersagungsverfü-
gung5 veranlassen.6 Dabei wird jeweils die Frage aufgeworfen, inwiefern die 
Belästigungen durch die Drogensüchtigen dem Eigentümer des Hauses zuge-
rechnet werden können: Problem des mittelbaren Störers. 

Ferner tritt in beiden Rechtsgebieten die Problematik des Zustandsstörers 
auf, wobei die Störung durch Natureinwirkungen oder Eingriffe Dritter aus-
gelöst wird. Mittlerweile ebenso klassisch wie die „Schweinemästerei“ ist in 
diesem Zusammenhang der „Felssturz“, der von einem höhergelegenen 
Grundstück das tiefergelegene Nachbargebäude bedroht. Während der BGH 

                                                                    
2 BGHZ 67, 252–254. 
3 OVGE Münster (MüLü) 11, 250. Aktuell wäre nicht mehr nach dem allgemeinem Po-

lizeirecht, sondern nach dem BImSchG vorzugehen (z.B. §§ 24, 25 BImSchG).  
4 BGHZ 144, 200 ff. 
5 Bauordnungsrecht ist spezialgesetzlich geregeltes Gefahrenabwehrrecht.  
6 OVG Lüneburg, BauR 2007, 1214 ff. Das Gericht nimmt dabei ausdrücklich Bezug 

auf BGHZ 144, 200. 
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hier eine Haftung aus § 1004 BGB ausschließt7, bejahen die Verwaltungsge-
richte8 grundsätzlich die Verantwortlichkeit des Grundstückseigentümers und 
lehnen dabei explizit eine Vereinheitlichung mit der Rechtsprechung der 
Zivilgerichte ab.9 In gleicher Weise gehen die Urteile der beiden Gerichtsbar-
keiten auseinander, wenn es um die Verantwortlichkeit für Natur- und 
Kriegseinwirkungen geht.10  

Doch der BGH schränkt die Haftung des Zustandsstörers nicht immer ein: 
Wird der Felssturz durch den Missbrauch Dritter verursacht, verpflichtet das 
Gericht den Eigentümer selbst dann als Störer, wenn er vom Missbrauch 
keine Kenntnis hatte.11 Hingegen ist die Entscheidung des BVerwG zur Ei-
gensicherung eines Flughafens gegen terroristische Anschläge12 dahingehend 
zu verstehen, dass eine Zustandsverantwortlichkeit beim Missbrauch durch 
Dritte ausscheidet.13 In dem Fall, dass ein Dieb ein gestohlenes Auto irgend-
wo abgestellt und auf diese Weise eine Gefahr bzw. einen Schaden verursacht 
hat, wurde der Eigentümer indes sowohl zivilrechtlich14 als auch polizeirecht-
lich15 zur Beseitigung des Autos und der dadurch entstandenen Schäden her-
angezogen. 

3. Analyse: Die Konkurrenz der Störerhaftung im Zivil- und Polizeirecht 

Die Aufzählung dieser Rechtsprechungsbeispiele ist keine abschließende 
Darstellung. Aber sie belegt die Berührungspunkte und Konflikte, die es in 
den beiden Rechtsgebieten im Bereich der Störerhaftung gibt. Sowohl die 
Zivil- als auch die Verwaltungsgerichte gehen vom gesetzlich vorgegebenen 

                                                                    
7 BGH NJW 1985, 1773 ff., der darauf abstellt, dass der gefährdete Grundstücksnachbar 

quasi selbst Verhaltensstörer sei, weil er sein Haus an einer gefährlichen Stelle gebaut 
habe; ebenso RGZ 134, 231 (234 f.). Zust. Aus polizeirechtlichem Schrifttum Köp-
fer/Kaltenegger, BayVBl. 1992, 260 (261 f.).  

8 BVerwG NJW 1999, 231; OVG Koblenz, Urt. v. 01.10.1997, Az.: 11 A 12542/96; VG 
Koblenz, Urt. v. 5.12.2002, Az.: 2 K 2328/01; VGH München, BayVBl. 1996, 437; VGH 
München, B. v. 04.03.1997, Az.: 24 CS 96.3366. 

9 So OVG Koblenz, Urt. v. 01.10.1997, Az.: 11 A 12542/96; VGH München, BayVBl. 
1996, 437; VGH München, B. v. 04.03.1997, Az.: 24 CS 96.3366. 

10 Die Haftung ablehnend BGHZ 19, 126 (129); 28, 110 (111 f.); bejahend VG Ans-
bach, Urt. v. 08.03.2007, Az.: AN 5 K 06.02307; OVGE Münster (MüLü) 5, 185; OVG 
Münster, NWVBl. 1998, 64 (65); VGH Mannheim, NVwZ 1986, 325 f.; a.A. aber PrO-
VGE 30, 213 (219); Bad.VGH, JZ 1953, 238 f.; 

11 BGH NJW-RR 1996, 659. 
12 BVerwG, DVBl. 1986, 360.  
13 Denninger, in: Lisken/Denninger, Handbuch des Polizeirechts, D Rn. 85, 108 f. 
14 LG Bielefeld, Urt. v. 27.10.1994, Az.:22 S 110/94: Wenn auslaufendes Öl aus einem 

auf fremdem Grundstück von einem Dieb abgestellten Kfz eine Bodenverunreinigung 
verursacht, haftet dafür der Kfz-Eigentümer als Zustandsstörer. 

15 VG Berlin, NJW 2000, 603 f.: Haftung des Eigentümers für die Umsetzung seines 
Autos, das vom Dieb nach einem Unfall verkehrsbehindernd zurückgelassen wurde.  
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Begriff der Störers aus. Sie werden mit beinahe identischen Fallkonstellatio-
nen konfrontiert und müssen sich mit gleichen Problemen bei der Störerbe-
stimmung auseinandersetzen. Die Vergleichbarkeit besteht vor allem in 
Konstellationen, in denen die Gefährdung fremden Eigentums gleichzeitig zu 
einer Gefahr für öffentliche Güter führt. In diesen Fällen steht es dem Be-
troffenen frei, sich an die Sicherheitsbehörden zu wenden oder den zivilrecht-
lichen Weg über § 1004 BGB zu beschreiten. Die öffentliche Sicherheit als 
Schutzgut des Polizeirechts umfasst insbesondere die Individualrechtsgüter, 
wozu auch das Eigentum zählt.16 Zwar steht das Eingreifen der Polizei zum 
Schutze privater Rechte unter dem Vorbehalt, dass gerichtliche Hilfe nicht 
rechtzeitig erlangt werden kann (§ 1 II MEPolG). Jedoch greift dieses Subsi-
diaritätsprinzip nicht ein, wenn zugleich gegen Verbotsnormen des Straf-, 
Ordnungswidrigkeiten- oder des öffentlichen Rechts verstoßen wird17, welche 
ebenfalls zum Schutzgut der öffentlichen Sicherheit gehören.18 Außerdem 
muss die Polizei einschreiten, wenn die Gefahr für den Einzelnen zugleich 
Allgemeininteressen bedroht (z.B. eine vom Nachbargrundstück ausgehende 
Altlast verseucht nicht nur das Grundstück des Eigentümers, sondern droht 
auch ins Grundwasser zu dringen). Letztlich ist also eine weitreichende Kon-
kurrenz zwischen dem zivilrechtlichen und polizeirechtlichen Störerrecht 
festzustellen.19  

In das Verhältnis des gestörten Eigentums zwischen zwei Privaten schaltet 
sich die Polizei ein und sorgt für die Gefahrbeseitigung. Damit ist die polizei-
liche Gefahrenabwehr dem Grunde nach eine Störungsbeseitigung im Drei-
eck.  

Obwohl es selbstverständlich viele Fälle gibt, in denen eine Gefahr nicht 
das fremde Eigentum tangiert und deshalb nur mit Mitteln des Polizeirechts 
zu bewältigen ist, lässt sich die Parallelität des öffentlichen und zivilrechtli-
chen Abwehrrechts nicht leugnen. Denn die Anwendbarkeit des § 1004 BGB 
hängt nur davon ab, wo sich die Gefahr ereignet bzw. wen sie trifft. Es ist 
aber rein zufällig, ob ein gefährlicher Gegenstand auf einem Privatgrundstück 
                                                                    

16 Stephan/Deger, PolG BW, § 1 Rn. 41, 48.  
17 Drews/Wacke/Vogel/Martens, Gefahrenabwehr, S. 239, ausdrücklich unter Bezug auf 

§ 1004 BGB.  
18 Stephan/Deger, PolG BW, § 1 Rn. 41. 
19 So auch Stickelbrock, Angleichung zivilrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Haf-

tungsmaßstäbe beim Störerbegriff, AcP 197, 456 ff.; Tollmann, Die umweltrechtliche 
Zustandsverantwortlichkeit, S. 239; Hollands, Gefahrenzurechnung im Polizeirecht, S. 77; 
Schulz, Die Lastentragung bei der Sanierung, S. 191 f.; Hager, Zur Harmonisierung der 
polizeirechtlichen Störerhaftung, der actio negatoria und der Gefährdungshaftung, in: 
Umweltrecht im Wandel 2001, 783; Köpfer/Kaltenegger, BayVBl. 1992, 260; Waechter, 
Polizei- und Ordnungsrecht, Rn. 404 f.; in Bezug auf den Zustandsstörer: Neuner, JuS 
2005, 385 (389 f.); zum Konkurrenzverhältnis des Polizeirechts und der zivilrechtlichen 
Haftung nach § 22 WHG, Baur, JZ 1964, 354 ff.; zum Abfallrecht: Enders, NVwZ 2005, 
381 (386). 
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oder auf einer öffentlichen Verkehrsfläche abgestellt wird.20 In beiden 
Rechtsgebieten muss jeweils geprüft werden, ob eine Störung vorliegt und 
wer zu ihrer Beseitigung herangezogen werden kann.  

Die Gegenüberstellung der obigen Beispiele hat gezeigt, dass trotz des 
gleichen Ausgangspunkts die Ergebnisse nicht immer identisch sind. Diese 
Unterschiede herauszuarbeiten, ihren Ursprung zu ermitteln und auf ihre 
Legitimität zu überprüfen, ist Anliegen der Arbeit.  

4. Arbeitshypothese 

In Anbetracht der konkurrierenden Anwendungsbereiche des § 1004 BGB 
und der polizeirechtlichen Störervorschriften liegt die Vermutung nahe, dass 
aus Gründen der Gleichbehandlung beide Haftungssysteme am Ende zum 
gleichen Ergebnis kommen müssen. Das Ergebnis der Störerhaftung ist aller-
dings nicht in der Bestimmung des verantwortlichen Störers zu sehen, son-
dern vielmehr in der finanziellen Lastenverteilung nach der Beseitigung der 
Störung. Die Bestimmung des verantwortlichen Störers ist zwar der entschei-
dende Schritt auf dem Weg dorthin, stellt aber selbst noch nicht den Schluss-
punkt der abwehrrechtlichen Situation dar. Denn nach der Bestimmung des 
beseitigungspflichtigen Störers stellt sich die Frage, ob und in welchem Maße 
der Störer für die Kosten der Beseitigung aufkommen soll. Die Kostenvertei-
lung bildet den letzten Schritt und ist somit auch das Ergebnis der Störerhaf-
tung.  

Die These dieser Arbeit lautet daher, dass das zivilrechtliche und polizeili-
che Abwehrrecht die gleiche Kostenverteilung vornehmen müssen. Andern-
falls kommt es zu Konstellationen, in denen die Beteiligten (z.B. der Gestörte 
oder der Fiskus) finanziell von der Anwendung des einen oder des anderen 
Rechtsgebiets profitieren können. Die These von der gleichen Lastenvertei-
lung bezieht sich aber nur auf die Kosten. Nicht ausgeschlossen ist damit, 
dass auf Grund der Besonderheiten des jeweiligen Rechtsgebiets z.B. vorläu-
fig jemand belastet wird, der am Ende nicht die Kosten zu tragen hat. Ein 
Beispiel für eine solche Besonderheit könnte der Effektivitätsgrundsatz im 
Polizeirecht sein.  

Folgende Fragestellungen sind daher im Rahmen dieser Untersuchung zu 
bearbeiten: Wer wird in beiden Rechtsgebieten nach welchen Zurechnungs-
kriterien als Störer verpflichtet und wer hat die Kosten zu tragen?  

Die Formulierung dieser Untersuchungsfragen knüpft an die im Polizei-
recht übliche Unterscheidung zwischen der Beseitigung als der ersten Stufe 
und der Kostentragung als der zweiten Stufe an, sog. Primär- und Sekundär-
ebene21. Die Differenzierung der Ebenen deutet daraufhin, dass die Beseiti-

                                                                    
20 Vgl. VG Berlin, NJW 2000, 603 f. und LG Bielefeld, Urt. v. 27.10.1994, Az.:22 S 

110/94. 
21 Dazu sogleich unter A.II.2 
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gungs- und Kostentragungspflicht im Polizeirecht durchaus nicht zusammen-
fallen müssen. Demgegenüber kennt das Zivilrecht eine solche Ebenenunter-
scheidung nicht. Durchaus denkbar sind aber zivilrechtliche Modifikationen 
der Kostenlast, z.B. durch Berücksichtigung des Mitverschuldenseinwands 
nach § 254 BGB oder die Aufteilung der Kostenlast zwischen mehreren Stö-
rern nach § 426 BGB. Das zivilrechtliche Abwehrrecht lässt sich daher eben-
falls nach der Differenzierung zwischen Beseitigung und Kosten beleuchten. 
In diesem Zusammenhang wird weiter zu untersuchen sein, welche Rolle die 
Ebenentrennung für das Abwehrrecht spielt und warum sie sich im Polizei-
recht etabliert hat, dem Zivilrecht als systematische Unterscheidung aber 
fremd ist. 

II. Systematische Grundlagen des öffentlichen Abwehrrechts 

Zunächst sollen die Grundstrukturen und -begriffe des öffentlichen Abwehr-
rechts dargestellt werden, um eine Vergleichsbasis mit dem privaten Abwehr-
recht zu schaffen.  

1. Begriffsbestimmungen 

a. Gefahr und Störung 

Eine Gefahr ist eine Sachlage, bei der ein ungehinderter Geschehensablauf 
mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu einem Schaden für die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung führen würde.1 Die Störung bezeichnet demgegen-
über die Verwirklichung der Gefahr, den Schadenseintritt.2 Dabei ist im Hin-
blick auf die Störungsbeseitigung besonders hervorzuheben, dass diese nicht 
etwa eine Wiedergutmachung im Sinne des zivilrechtlichen Schadensrechts 
meint.3 Gefahrenabwehrrecht erfasst nur die Beseitigung einer Gefahrenlage. 
Das heißt, die zu beseitigende Störung muss in der Gegenwart fortwirken und 
darf nicht abgeschlossen sein.4  

b. Die Polizeipflichtigen 

Auf die gesetzliche Unterteilung zwischen Verhaltens-, Zustands- und 
Nichtstörer wurde bereits hingewiesen. Diese Arten der Polizeipflichtigen 
sind nun näher zu beschreiben. 

                                                                    
1 Drews/Wacke/Vogel/Martens, Gefahrenabwehr, S. 220. 
2 Drews/Wacke/Vogel/Martens, Gefahrenabwehr, S. 220. 
3 Griesbeck, Die materielle Polizeipflicht des Zustandsstörers, S. 28. 
4 Gusy, Polizei- und Ordnungsrecht, Rn. 105. 
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aa) Verhaltensstörer 

Verhaltensstörer ist, wer durch sein Verhalten die Gefahr verursacht. Dabei 
kommt es weder auf Rechtswidrigkeit noch Schuld an. Es ist noch nicht ein-
mal erforderlich, dass die gefahrträchtige Handlung bewusst mit Handlungs-
willen vorgenommen wurde; auch ein Bewusstloser auf der Straße, der ein 
Verkehrshindernis darstellt, ist somit Verhaltensstörer.5 Verhaltensverant-
wortlich ist auch derjenige, der eine Gefahr durch Unterlassen verursacht hat, 
sofern ihn eine Rechtspflicht zum Handeln traf. Um die Abgrenzung zur 
Zustandsverantwortlichkeit6 nicht entbehrlich zu machen, kann die Verhal-
tensverantwortlichkeit kraft Unterlassens nicht auf die Pflicht des Eigentü-
mers gestützt werden, seine Sachen in einem ordnungsgemäßen Zustand zu 
halten.7 Die Verhaltenshaftung wird gesetzlich ausgeweitet auf den Auf-
sichtspflichtigen und den Geschäftsherrn, dessen Verrichtungsgehilfe der 
Verursacher war (§ 4 II, III MEPolG). Der Gestörte selbst oder der Inhaber 
eines Gegenmittels kann nicht als Verhaltensstörer verpflichtet werden.8  

bb) Zustandsstörer 

Geht die Gefahr von einer Sache aus, kann der Eigentümer oder der – berech-
tigte oder unberechtigte – Inhaber der tatsächlichen Gewalt als Zustandsstörer 
verpflichtet werden. Die Gefahrenlage kann entweder in der Beschaffenheit 
der Sache selbst wurzeln oder aus ihrer Lage in der Umgebung folgen.9 Auch 
hier kommt es auf ein Verschulden des Sachherrschaftsinhabers nicht an.10 
Nach der h.M. spielt es ebenfalls keine Rolle, auf welche Weise die Gefahr 
entstanden ist.11 Da die Zustandsverantwortlichkeit an die Sachherrschaft 
anknüpft, endet sie grundsätzlich mit der Übertragung oder Aufgabe des Ei-

                                                                    
5 Drews/Wacke/Vogel/Martens, Gefahrenabwehr, S. 307. A.A. Rühle, Polizei- und Ord-

nungsrecht, E Rn. 8.  
6 Gegen die Notwendigkeit einer Abgrenzung und Unterscheidung zwischen Hand-

lungs- und Zustandsstörer: Hollands, Gefahrenzurechnung im Polizeirecht, S. 49 ff.  
7 Schoch, in: Schmidt-Aßmann, Schoch (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, Rn. 185; 

Würtenberger/Heckmann, Polizeirecht in BW, Rn. 431; Schenke, Polizei- und Ordnungs-
recht, Rn. 240. 

8 Drews/Wacke/Vogel/Martens, Gefahrenabwehr, S. 308; Würtenberger/Heckmann, Po-
lizeirecht in BW, Rn. 432.  

9 Würtenberger/Heckmann, Polizeirecht in BW, Rn. 434; Schoch, in: Schmidt-Aßmann, 
Schoch (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, Rn. 195. 

10 Schoch, in: Schmidt-Aßmann, Schoch (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, Rn. 
196. 

11 Drews/Wacke/Vogel/Martens, Gefahrenabwehr, S. 320; Stephan/Deger, PolG BW, 
§ 7 Rn. 4; Schoch, in: Schmidt-Aßmann, Schoch (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, 
Rn. 196; Gusy, Polizei- und Ordnungsrecht, Rn. 354; Pieroth/Schlink/Kniesel, Polizei- und 
Ordnungsrecht, § 9 Rn. 40.  
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gentums.12 Jedoch ordnen zahlreiche (Landes-)Gesetze die Zustandsverant-
wortlichkeit des derelinquierenden Eigentümers an.13  

cc) Nichtstörer 

Ist jemand nicht als Störer verantwortlich, so kann er als Nichtstörer nur unter 
besonderen Voraussetzungen des polizeilichen Notstands in Anspruch ge-
nommen werden (§ 6 MEPolG): Die Gefahr muss gegenwärtig sein. Außer-
dem dürfen sowohl die Heranziehung der Störer als auch die Gefahrbeseiti-
gung durch die Sicherheitsbehörden im Wege der unmittelbaren Ausführung 
(§ 5a MEPolG) nicht erfolgsversprechend sein. Weiterhin scheidet eine Ver-
pflichtung des Nichtverantwortlichen aus, falls er dadurch höherrangige 
Pflichten verletzen oder sich selbst in Gefahr bringen würde.14 In zeitlicher 
Hinsicht, dürfen Maßnahmen gegen den Nichtstörer nur aufrechterhalten 
werden, solange die obigen Voraussetzungen fortbestehen (§ 6 II MEPolG). 
Dem Nichtstörer steht – anders als den verantwortlichen Störern – ein Ent-
schädigungsanspruch gegen die Polizeibehörde zu (§ 45 I 1 MEPolG).  

Diese strengen Voraussetzungen und der Entschädigungsanspruch belegen, 
dass das Gesetz von einer Subsidiarität der Nichtstörerhaftung ausgeht. Diese 
ist darauf zurückzuführen, dass der Nichtstörer keine besondere Beziehung 
zur Gefahr aufweist15. Weder hat er sie durch eine Handlung verursacht noch 
hat er Sachherrschaft über die Gefahrenquelle. Die Inanspruchnahme des 
Nichtverantwortlichen ist daher lediglich vor dem Hintergrund zu rechtferti-
gen, dass ansonsten eine effektive Störungs- bzw. Gefahrenbeseitigung un-
möglich ist.  

2. Primär- und Sekundärebene zwischen Effektivität und gerechter 
Lastenverteilung 

a. Die Gefahrenabwehr als Primärebene 

Unter dem Begriff der Primärebene versteht man im Polizeirecht alle Maß-
nahmen zur Abwehr der Gefahr.16 Diese Maßnahmen umfassen zunächst die 
Polizeiverfügungen, mit denen der Störer oder der Nichtstörer verpflichtet 
wird, die Gefahr zu beseitigen. Kommt der Verpflichtete der Verfügung nicht 
                                                                    

12 Drews/Wacke/Vogel/Martens, Gefahrenabwehr, S. 328; Schoch, in: Schmidt-
Aßmann, Schoch (Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht, Rn. 203. 

13 Z.B. Art. 8 III BayPAG; § 5 III PolG NW; § 5 III PolG RP; § 4 III 4 BBodSchG.  
14 Würtenberger/Heckmann, Polizeirecht in BW, Rn. 474; Gusy, Polizei- und Ordnungs-

recht, Rn. 383.  
15 Gusy, Polizei- und Ordnungsrecht, Rn. 380; Griesbeck, Die materielle Polizeipflicht 

des Zustandsstörers, S. 92. 
16 Giesberts, Die gerechte Lastenverteilung unter mehreren Störern, S. 54, 68 ff.; Wür-

tenberger/Heckmann, Polizeirecht in BW, Rn. 425, 502, 757, 801 f.; Bockwoldt, Rechtmä-
ßigkeit und Kostentragungspflicht polizeilichen Handelns, S. 34 f. 
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– durch Natureinwirkungen, höhere 

Gewalt 4 f., 163, 166 ff., 173 ff., 
177 ff., 202, 208, 213 ff., 250 f., 310, 
317 

– Haftungsgrund 172 f., 203–213, 242, 
320 ff., 328 f., 339 

– herrschaftsbezogenes Zurechnungs-
konzept 172 ff., 203, 232 f., 235, 

237–245, 245 ff., 259 ff., 262 ff., 
267 f., 268 ff., 272 ff. 374 f., 385 

– kraft Sachherrschaft 172 ff., 203 ff. 
– Mitverursachung des Z. 309, 374 
– risikosphären- und verursachungsbe-

zogenes Zurechnungskonzept 
213 ff., 232, 236 f., 245 ff., 259 ff.  

– räumliche Reichweite der Zustands-
haftung 238 

– Unzumutbarkeit 296 ff., 307 ff., 
315 ff. 

–  Verkehrswertgrenze siehe da 
– Verschulden der Z. 327 ff., 329 f.  
Zweckveranlasser 91 ff.
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